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datuiren, wie viele Beamte an den Konkurs oder in's

Zuchthaus geriethen. Es wäre daun leicht ermiltelt, das

die mieisten Fälle auf Nechnung der lieben Politik konmen.
Daß obiges Vild Regel in unserm Kanton sei, wollen

vir nicht gerade behaupten; daß es oft ganz zutrifft, ist

ußer Zweifel, und daß in sehr vielen Orten mehr oder

veniger ähnliche Zustande walten, ist eine ausgemachte
Sache.

Aber wie siellt jich zu all'' dem der Staat? Wir fin

„en, die Beziehungen desselben zu seinen Gliedern in den

hemetinden haben Arhnlichkeit mit den Nebenwinkeln in

er Geometrie. Die Ausdehnung und Größe des Self

overnements einer Gemeinde richtet sich danach, ob sie

hre Aufgabe erfülle und den Interessen des Staates nicht

torend entgegeutritt. Je mehr sie in dieser Richtung zurück
leibt, desto naher rüct ihr die Linie, welche die beiden

zpharen von einander scheidet. Je mehr die oöffentlicht

Drdnung durch eine Mißberwaltung leidet, oder wenn gat
in Gemeinwesen an den Beutel des Staates klopft, desto

veiler wird dieser seine Kompetenzen auf Koñten jener
rweilern, aus den einsachen Grunde der Selbsterhaltung

und des Sades, daß Mecht und Pflicht in unzertrennlicher
olidarijcher Verbindung stehen. — Ein Ereigniß aus

jeuester Jeit siel wie eine kleine Bombe in dieBeraih

ungen der Behörden. Es war für uns keine Ueberrasch

ung, da wir der pessimistisch klingenden Meinung sind,
Buchs sei nicht der einzige Bewerber um den Veistand des

Ziaates, sondern es siehen hinter ihm noch eine ganze

neihe ähulicher „Serbel.“ Sollte sich die Noth der Vier

iger: und Jüufzigerjahre wiederholen, so wurden wir noch

Janz andere Dinge erleben.

Wir glauben, die Vergraßerung der Gemein
den konne nur noch eine Frage der Jeit sein und werde

der Kanton über kurz oder lang in Wahrung des alten

Ziaaltsrechtssahes »hin pupuli zumma. hbex« (das Volks

vohl soll das oberste Geseb sein) seines Nechts sich erinnern
nüfsen, das ihm die Organisation der Gemeinden über

—X
Wir schlagen demnach vor, in die Verfassung den

Artikel aufzunehmen: „Der Große Rath ist ermächtigt,
nuf dem Wege des Dekrets mehrere bestehende Gewmeinden

n eine zu verschmelzen.“

Hand in Hand damit geht ein anderer Vorschlag.

Wenn ein Individuum krankt, jo holt man ihm den Arzt.
das Leben eines Gemeinwesens hat Aehnlichleit mit dem

ned Einzelnen. Hat Jemand die Befugniß zu irgend einer
Jewalt über einen Anderen, so ist es nur eine logische

Zonsequenz, daß er auch befugt sein muß, diese Gewalj
e nach den Umstanden zu erweilern oder zu beschranken.

Jugegeben, daß es in der Macht des Staates liegen muß,

horalische Personen aufzulosen, wird man ihm auch das

secht nicht besireiten wollen, dieses Ereigniß durch eine

erignete Maßregel so lange als möglich hinauszuschieben.
Dieß ist die Bebogtigung. Es ist dem Staate nicht

uzumuthen, zuzusehen, wie einzelne Orte in souveräner
Ausnutung eines ihnen zustehenden Rechts der Verlotte

zung entgegen gehen, um dann, wenn die Versumpfunt

za isi, das Nest mit Allem, was d'rum und d'ran hängt.

mij seine Schultern zu nehinen. Wir schlagen in Ueber
einstimmung mit mehreren andern Kantonen demnach eine

Beftimmung vor, dahingehend, „es sei der Gtoße Rath
hefuat, unter Umständen eine Gemeinde zu bevogten“

mit Bestinmmtheit sagen, daß das Ergebniñ derselben ein
unerwartet günstiges ist und gestatten wird, wie für das

Jahr 1850, so auch für 1801 an die Kosten der Goit

hardbahn statt der büdgetirten 300,000 Fr. eine doppelte

Amortisjationsquote, namlich eine Million Fr. zu entrichten.

LZuzern. Aus dem Regierungsrath. Vom

24. Feber. Das Finanzdepartement wird zur Verabjolgung
eines weitern Veitrags von 400 Fr. an die Kosten der

Restauration der Tellekapelle zu dem bereits früher ver

abfolgten von 200 Fr. ermächligt.

Vom 27. Febr. Das vom Hrn. Kantondingenieur

entworsene und am 25. d. mit dem Vertreter der aarg.

Regierung und einer Abordnung des Giründungskomite's

vereinbarte Pflichtenhest sür die Seethalbahnunternehmung
wird berathen und mit ‚iner einzigen Abänderung ge
nehmigt. Dem h. Großen Rathe werden nun folgende An

zräge gemacht: 1) Bewilligung zur Venutzung der Straße
unter den im Pflichtenheft aufgestellten Bedingungen; 2)

Benehmigung des Pflichtenhesis; 3) Staaussubvention von

180.000 Fr., fällig nach erfolgter Collaudation der Vahn
zurch die Bundesbehörden und unter der Vedingung der

Vollendung und Inbeiriebsehung der Linie innert drei

Jahren; 1) Ermächtiguug des Regierungsrathes zur Auf

aahme eines entsprechenden Staatsanleihens; 5) Ablehnung
der Uebernahme der nothigen Expropriationen, resp. Er
propriationstosten; 6) Vorbehalt des Nejerendums. —

Der Verkauf einer dem Stijt im Hof zu Luzern gehören
den Landparzelle von 15630 DIm, gelegen unterhalb der

Propsterscheune und den neuen Chorhofen bis an die Hof

araße und den Wesemlinweg, an den hochw. Hrn. Bischof

Nachat für den Bau eines theologischen Convilts wird dem

Sroßen Rathe zur Genehmigung einpfohlen. — Die Rech

aung der Vrandassekuranzanstalt pro 1881 wird genehmigt

und der Bezug von 1tzs Braudsteuer angeordnet. — Jos.

Lz. Vattig von Kalibach und Joh. Mauriz Kammermann
von Romoos werden todt erklärt.

— (orr. aus dem Hinterland.) Die Leute aus dem

Kreis Zell werden mit Wahlen nie fertig. Wie man

letztes Jahr das Gericht zu bestellen hatte, da wußte man

schon, daß Richter Lustenberger er berühmnte) hoifnungs
los darnieder liege, Schurch um keinen Preis mehr in dem

Ding sein wolle und daß das Haupt, Hr. Burli, eine
MRuine sei. Trohdem wurde das ganze alte Kollegium wie

der aufgestellt, um nichts zu gejahrden. Gleich nach dem

Sieg trut Schürch zurück — zweite Wahl. Lustenberger

süürbt, — dritte, auch Hr. Vürli erliegt, nun vierte Wahl

den 13. März und die Neubestellung eines Präsidenten —

Zummu fünj. E

Am Dsiermontag 1871 schwuren Tausend auf den
snien im „Kreuz“ in Sursee, nun solle das Parieiregi

ment für Zeit und Ewigkeit begraben sein. In treuer

Vollziehung dieses gegebenen Wortes hat lebten Sonntag
zine konservative Versammlung beschlossen, die Stelle det
Drtsrichters der liberalen Gemeinde Zell mit einem warmen

Anhänger des Systems zu beseßen, desgleichen das Prä
adium, so daß der 600 Mann siarken Opposition kein

Bein gehört.
So ist der Wille der Gewaltigen und der heiligen

Vurg Zion!
Corresp. aus Hiblirch vom 28. Febr.) Gestern

spielie sich in unserer Nachbargemeinde Sulz ein trauriges
Familtiendrama ab. Die Gebr. Pankraz und Franz

Kung lebten, wie es scheint, schon seit langerer Zeit sehr
aneinig miteinander. Ghestern Nachmittags nun bekanen
die beiden Brüder wiederum Anstände, und zwar der Art,

daß der jüngere Bruder Franz in eine Art Wuth gerieth,
jher den äliern hersiel und denselben schließlich vom zwei

den Stocwerk zum Fenster hinauswarf. Hernach zundete
derselbe das gutgebaute Haus an verschiedenen Orten an

und hielt die herbeieilenden Leute mit Messer und Revolver

vom Löschen und Retten ab. Als dann das Haus vollends

in Flammen war, spraug der Rasende zunn Fenster hinaus

zuf den Boden herunter und entsloh in das nahegelegene

Tobel. Bis zur Stunde konnte der Thäter noch nicht ein

su. Revisitonsgedanken.

—III.

Wir gehen zu den Gemeinden über. In 109 Ge—

neinwesen in der Stärke von 80 bis 18,000 Seelen wird

ie Verwaltung besorgt, welcht sich hauptfächlich um die

Zorge für die Armen, das Polizeiwesen und um die Mit—

vittung bei den Akten der sogenannien freiwilligen Ge

richiebatleit bewegt. Aus den alten Kirchhören und Kor

orationen wurden am Anfang dieses Jahrhunderis die

jeutigen Gemeinden gebildet. Damals waren aber die

Berhaltnisse auch äußerst einfach und die sozialen Verhalt
uisse beneidenswerth glücklich: von össentlichen Lasten bei

ahe keine Spur, in dem Gemeindesädel jogar oft noch

huthaben zur Vertheilung. Das Volk. einfach und spar
am und noch nicht blasirt durch eine salsche Ueberkultur,

enoß einer geschonten Behäbiglkeit, Wohlstand und Ord—
uung schauten zu allen Poren heraus. Es zog sich durch

nie bieselljchaft eine gewisse Patriarchalität. Aus einem

Bezirk oder einer GGemeinde ragten einzelne Familien her
yor, in deren Händen sich die Leitung der öffentlichen

Dinge forterbte. Bei einer wenig mißbrauchten Gewalt
rug man ihnen eine Achtung entgegen, wie man sie heute

elten meht kennt. Die Kirche half das Ihrige mit. Eine

zelle Theologie, bürgerfreundliche Geistliche, auf der Kanzel
ie schonssie Moral, erklangen um diese Zeit die von

irchiger Vauernseligkeit sprudelnden Lieder des Delans

on Hochdorf. Von den Zeiten einer kaum gestürzten Ari

iolratie her war dem Volk noch ein hoher Grad von Glauben

in eine Autorität geblitben und dieser Sinn pflanzte sich

urch Jahrzehnte fort. Das ging bis in die 20er Jahre

sinein, welche bei hoch gehender Brandung alle diese Bunde
ertissen, die bis heute zerrissen blieben. Die Treibereien

ind Wüuhlhubereien bei der Bestellung irgend einer Orts-
vehörde werden oft in einer Weise bewertsielligt. daß un
jere Väter sich darob im Grabe umdrehen würden.

And im Vergleich dazu die veränderten sozialen Zu—
läude! Im Verlauj der Zeit hat sich aus dem Volk der

og. vierte Stand, dad Proletariat, herausgebildet; die
»aherigen Lasten der Gemeinden sind ojt beinahe er
srudend und hemmen ihren materiellen Aufschwung. Es

ommen hiezun die vermehrten kostspieligen Verkehrsmittel,
die Beitrage an die Schulen, — alles Dinge, die nun

inmal im Charakter der Zeit liegen. Dabei aber siud die
Aujgaben der Gemeinden derart schwierig geworden, daß

eren Vewältigung oft die Bildung und Gewandiheit fer
iger Verwaluungemänner erfordert. Und bei all' dem dreht
ich das onñentliche Leben der meisten Gemeinden um die

bolitit, wobei die Haupisache ist, zu beweisen, wer Meister

ei. Die Erwahlten haben die Aufgabe, das System so
ange als möglich Zu halten, und tragen insoweit meht den
rTharalter don Parteisührern, als von Veamten. Wie ein

sother Faden zieht sich die Politit durch die Verwaltung
indurch, die oft in ein permanentes Werben um Stimmen

zusartet. Der Anhänger wird gehätschelt, der offene Geg
aer brutalisirt, einem Laxen geschmeichelt, um ihn zu ge

ninnen. In einer richtigen Schneide liegt die Jierde des
Mannes; hier ist entweder Rohheit oder Erniedrigung, je
aach dem Interesse, denn man krummt sich vor Jedem
veil man Jeden nothig hat.

Ss ist ein gesetgeberischer Fehler, daß der Votenweibel
Mitglied des Gemeinderathes sein muß, und ein weuerer
daß es demselben erlaubt ist, durch Umgehung feiner
Umtspflicht dem Schuldner zu dienen. Wie die Vienen an

den Korb, hängen sich die armen Schlucker an den In
jaber des grohen Schuldenbuches, dessen Macht sich siets
—X Die Botenweibel sind die Landvögte der neuen
Zeit und die machtigsten Stühen einer herrschenden Partei.
das Gebaude, von Anfang an auf umsolidem Grunde,
dird immer großer und morscher, bib es, in der Regel mit
Anterstübung eines soliden abtrunnigen Theils der Ma—
oruat, eines chönen Morgens zusammenbricht, um einem
System don einer andern Farbe Plah zu machen, das den
belchen eireulus vitioaus, wie das gesiürzte, durchmagt.
Es wäre sfur einen luzernischen Sianster interesamn, zu

Eidgenossenschaft.
Bundeistadt. Mit Note vom 19. Februar hat das

Löniglich italienische Ministerium der auswärtigen Ange
megenheiten die Zusiimmung der k. italienischen Regierung

u den von der zweilen Konserenz, betreffend das int er
zationale Eisenbahn-Trausportrecht, vorgeschlage—
zen Vereinbarungen und die Vereitschaft zum Abschluß

ger bezüglichen Verträge erklärt.
Wie der „Bund“ vernimmi, ist das Resultat der eid

jensssischen Staatrechnung pro 1881 noch nicht
Zesinitid festgestellt. Immerhin läßt sich jeht schon so viel


